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VIERTER TEIL

REGION BRÜSSEL-HAUPTSTADT

KAPITEL 1

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE:

SERVICE BRUXELLOIS FRANCOPHONE DES PERSONNES HANDICAPÉES

(FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFTSKOMMISSION:

BRÜSSELER FRANZÖSISCHSPRACHIGER DIENST FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG)

A. Wer kann sich an den Dienst wenden ?

Personen unter 65 Jahre, deren Möglichkeiten der sozialen und/oder beruflichen Integration aufgrund fehlender oder beeinträchtigter körperlicher und/oder geistiger Fähigkeiten stark eingeschränkt sind.

B. Zielsetzungen des Dienstes
· Der Dienst gewährleistet die Erstellung eines globalen Programms zur sozial-beruflichen Integration der Person mit Behinderung und sorgt dafür, dass ihre Verwandten bzw. die Einrichtungen und Dienste, die Personen mit Behinderung betreuen, sie in diesem Programm begleiten können.

· Er berät Personen mit Behinderung, deren Angehörige und die Zentren, Unternehmen und Dienste, die mit behinderten Menschen arbeiten, im Hinblick auf die schulische Integration, Ausbildung, Rehabilitation und berufliche Umschulung der behinderten Menschen; zudem achtet er darauf, dass die betroffenen behinderten Menschen eine spezialisierte Orientierung erhalten.

· Er anerkennt und bezuschusst die Zentren für funktionelle Rehabilitation.

· Er fördert die Ausbildung, Rehabilitation und berufliche Integration von Personen mit Behinderung, indem er spezifische Berufsorientierungszentren und pädagogische Begleitzentren anerkennt oder schafft und indem er Übergangsmöglichkeiten zur herkömmlichen Ausbildung schafft.

· Während der gesamten Dauer der Anpassung an eine Beschäftigung gewährt er den behinderten Menschen, die einen Vertrag zur beruflichen Anpassung abgeschlossen haben, Beihilfen und Lohnergänzungen.

· Er gewährt Arbeitgebern, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, Beteiligungen.

· Er fördert die Beschäftigung auf dem allgemeinen oder geschützten Arbeitsmarkt sowie die Integration von Personen mit Behinderung.
· Er trägt ganz oder teilweise die Fahrt- oder Aufenthaltskosten, die für behinderte Menschen im Rahmen oder außerhalb des Rahmens der beruflichen Integration entstehen.

· Er gewährleistet Personen mit Behinderung jede Hilfe, die sie im Rahmen oder außerhalb des Rahmens der beruflichen Integration benötigen.

· Er anerkennt und bezuschusst einen Dolmetschdienst für Gehörlose.
· Er anerkennt und bezuschusst die Tagesstätten und Wohnheime, die Kinder und Erwachsene aufnehmen sowie die Familienaufnahme.
Diese Einrichtungen richten sich an:

· minderjährige Personen mit motorischen Störungen, zerebraler Parese, Atembeschwerden, Herzmissbildungen, Dysmelie, Kinderlähmung, schweren Sprach-, Hör- oder Sehstörungen, Multiple Sklerose, Spina bifida oder Myopathie, Epilepsie, geistiger Behinderung oder Missbildungen des Skeletts oder der Gliedmaßen, mit begleitenden motorischen Behinderungen;

· volljährige Personen mit o.g. Behinderungen, die sich nicht selbst in das soziale Leben integrieren können;

· minderjährige Personen mit Verhaltens​störungen, mit neurotischem oder prä​psychotischem Zustand, die eine angepasste Betreuung benötigen.

Die Unterbringung dieser Personen in diesen Einrichtungen erfolgt auf Grundlage eines Berichts, der von einem Facharzt, einem Psychologen und einem Sozialarbeiter eines der anerkannten Zentren (PMS-Zentren, Zentrum für Geistesgesundheit, Beobachtungs- und Begleitzentren, etc.) unterzeichnet ist.

· Der Brüsseler Französischsprachige Dienst für Personen mit Behinderung gewährleistet die Verbreitung von Informationen und sammelt und verteilt jede in diesem Zusammenhang nützliche Dokumentation.

· Er verfügt über einen der Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungsraum, in dem die  technischen Hilfsmittel gezeigt werden und in dem die Unterlagen über die verschiedenen technischen Hilfsmittel und Informationen bezüglich des auf dem Markt erhältlichen Materials zugänglich sind.
C. Evaluation der Behinderung
Der zu berücksichtigende Behinderungsgrad wird auf der Grundlage einer fachübergreifenden Evaluation festgelegt. Dabei kann sich auf fachübergreifende Untersuchungen gestützt werden, die im Rahmen anderer föderaler, gemeinschaftlicher oder regio​naler Bestimmungen zu Gunsten von Personen mit Behinderung gegebenenfalls bereits durchgeführt worden sind.

Ein festgestellter Behinderungsgrad kann Gegenstand einer Überprüfung sein.

  


 

D. Wie erfolgt die Einschreibung ?

Die Personen, die die verschiedenen Vergünsti​gungen des Brüsseler französischsprachigen Dienstes für Personen mit Behinderung nutzen möchten, müssen ihre Einschreibung beantragen.

Hierzu sind die Formulare auszufüllen, die in der Abteilung Prüfung der individuellen Dienstleistungen desselben Dienstes erhältlich sind.

WO INFORMIERE ICH MICH ?

· COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION BRUXELLES-CAPITALE   

SERVICE BRUXELLOIS FRANCOPHONE DES PERSONNES HANDICAPÉES   

(FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFTS​KOM–MIS​SION:   

BRÜSSELER FRANZÖSISCHSPRACHIGER DIENST FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG)     

Rue des Palais 42
1030 SCHAERBEEK

Zulassung: Tel.: 02/800.80.41

Fax: 02/800.81.22 oder 02/800.81.20

E-Mail: sdeschamps@cocof.be
Internet: http://www.cocof.be/sbfph
N.B.: Der Brüsseler Französischsprachige Dienst für Personen mit Behinderung ist am 1. Januar 2002 mit den anderen Diensten der französischen Gemeinschaftskommission in die Rue des Palais umgezogen.
Nur die Abteilung für technische Hilfsmittel befindet sich noch an der alten Adresse, Rue du Meiboom 14 in 1000 Brüssel. 
Tel.: 02/800.86.25

Fax: 02/800.86.21

E-Mail: elokker@cocof.be



